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REGLEMENT: SCHÜRFELD- CUP (WANDERPREIS)

vom 03. November 2009
überarbeitet durch den Vorstand am 08.04.2015

1. Teilnahmeberechtiqung
Tei I nahmeberechtigt sind alle M itg lieder der Schützengesellschaft Reinach.

2. Proqramm
Gewertet werden die Resultate vom Feldschiessen, sowie dreiweiteren Anlässen, die in
der GSA Schürfeld stattfinden. Die dreiAnlässe werden vom Vorstand jährlich neu
bestimmt.
Es werden keine Schiessen gewertet, die bereits im Bruderholz-Cup enivähnt sind und
zählen.

3. Ranqierung
Für die Rangierung entscheiden bei Punktgleichheit das Resultat vom Feldschiessen,
und dann der Endstich, und dann das Los.

4. Absenden
Das Absenden mit der Wanderpreis-Übergabe findet jeweils am Schlussabend /
Familienabend statt. Wer den Wanderpreis dreimal hintereinander oder am meisten in
zehn Jahren gewonnnen hat, bleibt im Besitz desselben. Entscheidend ist bei Gleichheit
nach zehn Jahren das Resultat des letzten Wettkampfes.

5. Besonderes
BeiVerlust oder Beschädigung des Wanderpreises muss der Schaden vom Verursacher
getragen werden.

Dieses Reglement ersetzt alle bisherigen Reglemente und wurde vom Vorstand an der
Sitzung vom 18. November 2009 genehmigt und in Kraft gesetzt.

Reinach, 08. April 2015
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